
für de« Kreis Usiirge«.
7Ü»L«itlich' 6-mal: Dienstag», Donnerstag»

mit den wöchentlichen Freibetlagen
..« Sonntagsblatt' und . Der Landmanns
** Wochenblatt' .

Dmck und Verlag von
R. Wagner'  Buchdruckerei in Ufingen.

Schristleit, .ig : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

BezugMei«: Durch die Post bezogen vierteljährlichH
1.50 M (autzerde« 24 Pfennige Bestellgeld.) I « !
Berlage für den Monat 45 Pfg . — SjnrückuugSgebühr
Anzeigen SO Pfg., Reklamen 40 Pfg. dir SarmoudMe .f

- - - —- - □

102. Samstag , den 1. Septmber 1917. 52. Jahrgang.

Micher All.
Keka»«tmachu«g

4,ru»g vo» Hausbrandkohle«.
!Mührung de» 8 3 meiner Bekannt.
Uber vorläufig' Regelung der Brennstoff-
1 vom 20. Juli 1917 (Reichranzeiger

’hflfit ich den Kohlenhandel angwiesen,
Aicke der Haushaltungen, der Landwirt¬

es Kleingewerbes(8 3 meiner Be-
Mg über die Brennstoffoerforgung der
Men, der Landwirschaft und de« Klein¬

em 'l9. Juli 1317 Reichsanzeiger Nl.
Ibssil verstärkte Brennstofflieferungen zu

daher auf Grund der 88 1 und2
Miing der Bundesrat» über Regelung
y mit Kohle vom 24 Februar 1917

§. 167) und der§§ 1 und7 der
jung des Reichskanzler» über die Be

L Reichskommiffar» für die Kohlenver-
28. Februar 1917 (R. G. Bl. S.

8 i
!r>M „Hausbrand" im Sinne dieser Bekannt«

den Brennstoffe(Steinkohlen, Anlhrazit,
oonitobrilett« aller Art, Braunkohlen. Braun-

iimkohlenprebsteine, Braunkohlenbriketts
l, und Kok» jeder Art) verstanden, die

»litl brauch in Haushaltungen, in der Land-
— Iund im Kleingewerbe(vgl. tz3 der
chli Meten Bekanntmachung vom 19. Juli
eech beftimmt find. Ausgeschlossen sind die
A Me für die Landwirtschaft zum Dreschen,
bist für Molkereien und zum Schinieden
M Ilommunalverbänden bei der Reichrge-

iangemelDct sind.
~ § 3
> Iktoon Hausbrandlieferungen(Verbraucher,

Bermiiilung eines Platzhänhler» beziehen,

f t)haben bei der Bestellung anzvgeben,erung für den Hausbrand bestimmt ist.
8 3

Wn Haurbrandlieferungenverfrachtet, ist
jebiif>1, den Frachtbrief bezw- das Schiffs-
M «der Aufschrift(Ausdruck) :

Hausbrand
eutfr
m

M
lei Schiffsladungen, die teils Hausbränd¬

en , teil» Lieferungen für gewerbliche Ver¬
halten, ist in dem Schiffspapier an»
Nicht Menge für Haurbrandlieferungen%irifc

§4

8itb die Schiffsladung in Eisenbahn-
»Wagen, so sind die Frachtbriefe über
'tienbungen von demjenigen, der dar
k"besorgt, mit der Aufschrift(Aufdruck) :

Hausbrand

84
"l und Verfrachter haben buchmäßig den
'Sbet die ausgeführten Lieferungen und
“Mi von Hausbrand zu führen.

8 5
I. Der Empfänger des Frachtbriefs oder

Schiffspapiers hat dem Vorstand des Kommunal¬
verbandes. in Gemeinden von mehr als 10000
Einwohnern dem Gemcindevorstand, sofort nach
Ankunft der Eisenbahnwagen» oder Schiffes Anzeige
von dem Eingang einer Hausbrandlieferung unter
Angabe von Menge und Sorte zu machen.

II. Die Anzeige ist an denjenigen Kommunal-
verbands- bezw. Gemeindc-vorstand zu richlen, in
besten Bezirk der Brennstoff verbraucht werden
soll.

III. Ist der Inhalt eines Wagens oder Schiffes
für Verbraucher verschiedener Kommunalverbände
bezw. Gemeinden bestimmt, so ist die Anzeige an
die Vorstände aller beteiligten Bezirke unter An¬
gabe der auf den einzelnen Bezirk entfallenden
Menge zu erstatten.

IV. Im Falle des 8 3 Abf. III (Umschlag)
Hai der Empfänger de» EisenbahnfrachibrjefeSdie
erforderliche Anzeige zu erstatten.

8 «
Die Abgabe und der Verb!auch von Haus»

brandlieferungenzu anderen Zwecken als für
Haushallungen, Landwirtschaft und Kleingewerbe
ist verboten.

8 7
Zuwiderhandlungen gegen diese Bekanntmachung

werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mk. oder mit einer
dieser Strafen bestraft. Neben der Strafe kann
auf Einziehung der Brennstoffe erkannt werden,
auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

88
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage

der Veröffentlichung im Reichsanzeiger in Kraft.
Berlin, den 3. August 1917.

Der Reichskommiffarfür die Kohlenverteilung.
Stutz.

vekanulmachuug
über die Kontrolle der HauSbrandttefer-

«« ge» .
In Ausführung de» 8 8 der Bekanntmachung

des Reichskommiffars für die Kohlenverteilung über
die Brennstoffoerforgungvom 19. Juli 1917
(Deutscher ReichSanzeiger Nr. 174) wird bestimmt.

8 i
Damit im Bezirke eine» Kommunalverbandes

oder einer Gemeinde für den Bedarf der Haus¬
haltungen, der Landwirtschaft und de« Kleingewerbes
nicht mehr Brennstoffe bezogen werden, als gemäß
8 8 der oben angeführten Bekanntmachung vom
19. Juli 1917 vom Reichskommiffar für die
Kohlenverteilung zumi  ezuge vorläufig oder end¬
gültig festgesetzt wird, haben die Vorstände der
Kommunalverbände bezw. Gemeinden darüber zu
wachen:

1. welche Brennstoffmkngen durch Händler zur
Abgabe an Verbraucher für Zwecke der Haus¬
haltungen, der Landwirtschaft und des Kleingewerbes
in den Bezirk waggonweise oder durch Kahnladung
eingeführt werden;

2. welche Brennstoffmengen durch Verbraucher
ohne Vermittlung eines iw Bezirk anfäffigen Platz«
Händlers für Haushaltungen, Landwirtschaft und

Kleingewerbe waggonweise oder durch Kahnladung
in den Bezirk eingeführt werden;

3. welche Vrennstoffmengen'durch Händler und
Verbraucher fuhrenweife und im Kleinverkauf von
Platzhändlern anderer Bezirke und unmittelbar von
ErzeugungSstätten(Landverkaufsstellender Gruben,
Brikettfarbriken, KokSanstalten, Gasanstalten) be¬
zogen werden.

S 2
Die §8 1—6 der Bekanntmachung deS Reichs-

komwiffars für die Kohlenvertcilnngvom 3. August
1917 über Lieferung von Hausbrandkohlen(Deutscher
Reichsanzeiger Nr. 185) finden Anwendung.

§ 3
I. Verbraucher und Händler , die u «f

dern in 8 1 unter Nr. t und 2 ange¬
gebenen Wcge beziehe« , habe« vor dem
Bezug vo » Brennstoffe « den Bestell,
schein dem Vorstand « des Kommunal.
Verbandes oder Gemeinde vorzulege « .

II. Der Vorstand hat den Bestellschein unter
Angabe der für den Besteller zum Bezug zugelaffencn
Menge abzustempeln und mit fortlaufender Nummer
zu versehen. Die Bestellscheine sind in eine Liste
einzutrogen(8 6).

III. Bestellungen für den Bedarf der Haus¬
haltungen, der Landwirtschaft und deS Kleingewerbes
dürfen nicht mit Bestellungen für den Bedarf von
gewerblichen Verbrauchern, die nach der Bekannt¬
machung des Reichskommiffars für die Kohlenver.
teilung vom 17. Juli 1917 (Deutscher Reichsanzeiger
Nr. 145) meldepflichtig find, in einem Bestellschein
vereinigt werden.

8 4
I. Der Besteller hat den abgestempelten Be¬

stellschein an seinen Lieferer zu geben, der ihn
weiter zu geben hat, bi» er an denjenigen Lieferer
gelangt, der unmittelbar von dem Erzeuger bezieht.
In denjenigen Fällen, in denen der Erzeuger un¬
mittelbar an Verbraucher liefert, ist der gestempelte
Bestellschein dem Erzeuger einzureichen.

II. Bestellungen, die sich als für Hausbrand,
Landwirtschaft und Kleingewerbe bestimmt kenn,
zeichnen, dürfen nur auSgesührt werden, wenn ein
vom Vorstand de» Kommunalverbandes oder der
Gemeind- abgestempelter Bestellschein vorgelegt wird.

8 5
I . Händler und Verbraucher, welche Brennstoffe

fuhrenw'ise oder im Kleinverkanf von Platzhändlern
eines anderen Bezirks oder von Landverkaufsstellen
eine» Erzeugers oder von Gasanstalten beziehen
(8 1 Nr. 3) bedürfen eines abgestempelien Be¬
stellscheins nicht. Sie sind jedoch sonstigen von
dem Kommunalverbandoder der Gemeinde erlaffenen
Kontrolloorfchristen oder Bezugrregelungen unter¬
worfen.

II . Der Vorstand de» Kommunalverbände»
oder der Gemeinde hat in solchen Fällen den
Lieferern anzugeben, welche Mengen an Händler
und Verbraucher seine» Bezirks für Hausbrand,
Landwirtschaft nnd Kleingewerbe abgegeben werden
dürfen, und durch Kontrolle der Lieferer festzu«
stellen, welche Mengen tatsächlich abgegeben werden.

III. Werden von einem Lieferer verschiedene
Bezirke beliefert, so hat die Angabe und Ueber-
wachung der zulässigen Bezugs durch die Vorstände



der beteiligten Bezirke im Einvernehmen mit ein«
ander zu erfolgen. 8 6

I . Ti « Vorstände der Kommunalve bände und
Gemeinden haben eine Liste zu führen , in welcher
einerseits die Mengen zu vermerken sind, welche
der Reichskommiffar für die Kohlenverteilung für
den Bezirk festgesetzt hat , und anderseits die Mengen
anzugeben sind , deren Bezug der Vorstand durch
Ädstemplung von Bestellscheinen ( § 3) und durch
Anweisung an di - Lieferer (8 5 ) zum Bezüge ge¬
nehmigt hat.

II . In diese Liste sind auch die tatsächlich be¬
zogenen Mengen einzutrageu , so datz jederzeit er¬
sichtlich ist , in welcher Menge noch Bezüge erfolgen
dürfen. 8 7

Wegen der Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen
findet § 18 b r Bekanntmachung des Reichskommiffar»
für die Kohlenvertcilung vom 19 . Juli 1917 über
die Brennstoffoerforgung der Haushaltungen , der
Landwirtschaft und de« Kleingewerbes ( Deutscher
Reichsanzeiger Nr . 174 ) entsprechend Anwendung.8 8

Diese Bestimmungen treten am I . September
1917 in Kraft.

Berlin , den 16 . August 1917.
Der Reichskommiffar für die Kohlenoerteilung

Stutz.

Anordnung
betreffend die Versorgung mit Kohle«
für die Zwecke der Haushaltungen,
der Landwirtschaft und des Kleinge¬
werbes einschl . Bäckereien . Schmiede usw

Auf Grund der Bekanntmachung über die
Brennstoffoerforgung der Haushaltungen , der Land¬
wirtschaft und des Kleingewerbes des Herrn Reichs¬
kommiffar » für Kohlenvertcilung vom 19 und 20
Juli (Rcichsanzeiger 174 ) wird in Ausführung
der diesbezüglichen Bekanntmachungen vom 3. und
16 . August 1917 (Reichsanzeiger 185/197 ) für
den Kreis Usingen folgendes angeordnet.

I . Brennstoffe im Sinne dieser Verordnung
sind : Steinkohlen , Anthrazit , SteinkohlenbrikettS
aller Art , Braunkohlen , Braunkohlenpreßsteine,
Braunkohlenbriketts aller Art und Koks jeder Art.

II . Unter Leitung des Vorsitzenden des KreiS-
auSfchuffeS ist zur Durchführung dieser Anordnung
eine Kreiskohlenstclleerrichtet (deren Geschäfts¬
führung der Kaufm .-Abteilung beim LandratSaml
übertragen wird ) .

III . Die Regelung der Brennstoffoerteilung
innerhalb der einzelnen Gemeinden wird den OrtS-
polizeibehöcden übertragen.

IV . Der Handel mit Brennstoffen wird nicht
ausgeschaltet . Die Händler , Genoffenschafte » oder
Verbraucher , welche von Großhändlern oder Er¬
zeugern Brennstoff zu beziehen wünschen , haben
sich der Kreiskohlenstelle zu bedienen , soweit sie
nicht Verbraucher im Sinne der gewerblichen
Kohlenversorgung sind , also mehr al « 10 Tonnen
monatlich benötigen und somit monatlich besondere
Meldungen zu erstatten haben.

V . Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung
werden nach 8 18 bezw . 8 6 a . a. O . mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre und Geldstrafe bis
zu 10000 Mark oder mit einer dieser Strafen
bestraft . Außerdem kann auf Einziehung der
Brennstoffe erkannt werden , gleichviel ob dieselben
dem Täter gehören oder nicht.

VI . Diese Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündung im Kreisblatt in Krast.

Ufingen , den 28 . August 1917.
Namen « der Kreiraurschuffe ».

Der Vorsitzende
v. Bezold,  Kgl . Landrat.

Ausführuugsanweisung
zur Brennstoffoerordnung für den Kreis Usingen

vom 28 . August 1917-
In Ausführung obiger Brennstoffregelung wird

für den Umfang des Kreises Usingen angeocdnet:
1 .) Jede Ausfuhr von Brennstoffen aus dem

Kreise Usingen wird verboten.
2 ) Händler . Genossenschaften und alle die¬

jenigen Verbraucher , welche unmittelbar vom
Großhändler oder Erzeuger beziehen, haben sämt¬
liche an ihre Adreffe gelangenden Sendungen
sofort  der Kreiskohlenstelle anzuzeigen.

3 .) Von der gesamten Brennstoff Einfuhr in
da « Gebiet des Kreises Usingen wird bis auf

weiiere « ein Drittel zu Gunsten de« Kommunal-
verbande « befchlagnahml . ' Die beschlagnahmten
Mengen sind der Kreiskohlcnstelle anzuzeigen und
zur Verfügung de» Kreiskommunaloerbande « auf
Lager zu halten.

4 .) Von den Bestimmungen unter 1 und 3
bleiben unberührt

a ) Brennstoffe , welche von den Händlern nach-
weislian  Großbetriebe ( Absatz IV der
Anordnuna ) geliefert werden.

b ) Brennstoffe , welche durch Vermittelung der
Reichsgetreidestelle bis zum 30 . September
d. Js . an die Landwirtschaft zu Dreschzwecken
bezw . an Schmiede geliefert werden.

Ustngen , den 39 . August 1917.
Die Kreiskohlenstelle

v. Bezold  Kgl . Landrat.

Verordnung über Kartoffel « .
Vom 16 . August 1917.

Auf Grund der Verordnung über die Kartoffel«
Versorgung im Wirtschaftsjahr 1917/19 vom 38.
Juni 1917 (RGBl . © . 569 ) wird bestimmt:

8 l
Die Versorgung der Bevölkerung mit Speise-

kartoffetn aus der Herbstkartoffelernte 1917 (8 3
der Verordnung vom 28 . Juni 1917 ) ist nach
dem Grundsatz zu regeln , daß der Wochenkopfsatz
der versorgungsberechtigten Bevölkerung vorläufig
bi « zu sieben Pfund Kartoffeln beträgt.

8 2
Die Kommunalverbänd ' haben nach Anweisung

der Vermittlungsstellen (8 6 der Verordnung vom
28 . Juni 1917 ) zur Deckung des Bedarfs an
Kartoffeln die in den Kommunalverbänden ihres
Bezirk » geernteten Kartoffelmengen nach näherer
Maßgabe de« 8 3 sicherzustellen . Bei Kartoffel-
erzeugern mit 300 Quadratmeter Kartoffelanbau-
stäche und weniger findet eine Sicherstellung
nicht statt.

8 3
Die sicherzustellenden Mengen find für jeden

einzelnen Kartoffelerzeuger und sodann für jede
Gemeinde , jeden Kommunalv rband und jede Ver¬
mittlungsstelle festzustellen.

Der Feststellung bei dem einzelnen Kartoffel¬
erzeuger ist ein nach Maßgabe der Anordnungen
der Reichskartoffelstelle vorläufig geschätzter Ernte»
ertrag zugrunde zu legen . Don dem Ertrage find
avzuziehen : ein von der Reichskartoffelstelle mit
Genehmigung de« Präsidenten de« Kriegsernäh-
rungsamt » festgesetzter Bruchteil zur Deckung der
zum Verfüttern freigegebenen Kartoffeln (8 4
Abs . 2 ) und der Verluste durch Schwund , der
Eigenbedarf des Kartoffelerzeuger » und der An¬
gehörigen seiner Wirtschaft nach dem Maßstab von
I Vz Pfand für den Tag und Kopf , der Saat-
gutvedarf in Höhe von 40 Zentnern für da » Hektar
der Anbausiäche 1916 sowie anerkannte Saathoch'
züchten.

Die verbleibende ■Menge wird sichergestelll.
Trotz der Sicherstellung darf der Karloffelcrzeuger
Kartoffeln nach Maßgabe der darüber ergehenden
Bestimmungen in der eigenen Brennerei . Trocknerei
oder Stärkefabrik verarbeiten sowie gemäß der
Verordnung über Saalkartoffeln au » der Ernte
1917 vom 16 . August 1917 ( RGBl . S . 711)
Kartoffeln als Saatgut absetzen.

Die näheren Bestimmungen über die Feststellung
der sicherzustillenden Mengen und die Nachprüfung
der Lieferung erlaffen die Landeszentralbehörden
im Einvernehmen mit der Reichskartoffelstelle.

8 4
Kartoffeln , Kartoffelstärke , Kartoffelstärkemehl

und Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei dürfen , vor.
behältlich der Vorschrift im Abs . 3 . nicht ver¬
füttert noch zu Futterzwccken verarbeitet werden.

Verfüttert werden dürfen nur Kartoffeln , die
nicht gesund sind oder die Mindestgrüße von 1 Zoll
(3,73 Zentimeter ) nicht erreichen.

8 5
E » ist verboten , Kartoffeln einzusäuern und

die an die Trockenkartoffel -Berwerlvngs -Gesellschaft
m . b. H . in Berlin abzuliefernden Mengen zu
vergällen oder mit anderen Gegenständen zu ver¬
mengen.

86
Wer den Anordnungen einer Landerzentralbe-

börde , eine » Kommunaloerbandcs oder ein r Ge¬
meinde über die Sicherstellung und Lieferung der
sichergestellien Kartoffeln zuwiderhandelt , wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bi« zu zehntausend Mark oder mit

Strafen bestraft Neben der Straff
Einziehung der Vorräie erkannt werde, ' "
stch die strafbare Handlung bezieht , 0■'
schied, ob sie dem Täter gehören oder

Zuwiderhandlungen gegen die Vori^ !
ÄR A i \ »tmrStfM R 1 cn ..
§§ 4 , 5 werden nach § 17 Nr . iT“

ordnung über die Karioffeloersorguna i»
schasirjahr 1917/18 bestraft.

§ 7
Die Verordnung über die Kartoffel,,

vom 36 . Juni 1916 (RGBl . S . 590 ) !
ordnungen über Kartoffeln vom 1. Dezemz^
(ReichS -Gesetzbl . S . 1314 ) . vom 7 11
1917 (ReichS -Gesetzbl . S . 104 ) unb k]
März 1917 (ReichS-Gesetzbl . S . 278 ) -
Verordnung über da « Verfüttern von.
vom 15 . April 1916 (Reichr -Gesetzbl . '
werden ausgehoben.

8 8
Diese Verordnung tritt mit de«

Verkündung iv Kraft.
Berlin , den 16 . August 1917.

Der Präsident des KriegSernährungr ^ ]
I . B . :

von Braun.

ehe

Verordnung
über Saatkartoffeln aus derEriu»

Vom 16 . August 1917

Der Bundesrat hat auf Grund des jj
Gesetzes über die Ermächtigung des
ufro . vom 4 . August 1914 (Reichr -Gch.
327 ) folgende Verordnung erlaffen:

8 1

Saalkartoffeln dürfen nur an Korn«,,,
bände oder an solche Personen abgesetzl BtI '
die sie selbst zur Aussaat verwenden „ ft * ]
Der Absatz darf nur durch den Erzeug«̂ ^
durch einen Kommunalverband erfolgen.

Landwirtschaftliche Berufrvertrelungen,
wirtschaftliche Vereinigungen , Händler ob«
noffinschaften können als Vermittler |ij
werden.

§2
Saalkartoffeln dürfen aus einem flo:

verband in einen andere : nur geliefert
wenn die Lieferung auf Grund eines bis
November 1917 einschließlich abgeschlchmi
gemäß Abs . 3 genehmigten schriftlichen
erfolgt.

Die Verträge (Abs . 1) bedürfen der Gench
de» Kommunalverbandes , aus deffen
Kartoffeln geliefert werden . Der
Genehmigung ist alsbald nach Abschluß bei . . .
trag « spätestens bis zum 30 . November 1917 JL
stellen . 1 F

Die Genehmigung ist zu erteilen , tw
Vertrag den Vorschriften der § 8 3 #
entspricht und die von der zuständigen Siel, m
gesetzten Rich preise (8 4 ) nicht überschritte»
Außerdem hat der Erwerber , sofern nch ' dies
Komiyunalverband der Erwerber ist, «im
scheinigung der Kommunaloerbandes , in Mt Pf*n
Kartoffeln zur Aussaat verwendet werben si N
beizubringen , daß die Lieferung zur Deck»»! fl tä
Saatbedarfr de» Erwerbers erforderlich ist.

Mit Zustimmung der Landeszentralbehördi
die Genehmigung auch bei Vorliegen der m
3 genannten Voraussetzungen versagt weck»-

' 8 3
Die Kommunalverbände haben bis zu« 1-|

zembei 1917 der Reichskartoffelstelle mtti
ficht der von ihni n genehmigten Vertrag« "
reichen.

Die Reichskartoffelstelle hat die aus 8
der genehmigten Verträge zu liefernden W Sita
dem Kommuualverband auf die au« sei«»
zirke zu liefernden Mengen von SpeiM
anzurechnen . Dem Kommunalverband,
Bezirk zu liefern ist, sind die Mengen M
als Speifekanoffeln anzurechnen.

8 4
Die Vorschriften im § 2 der VeiorduM

die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugt
der Ernte 1917 und für Schlachtvieh """
März 1917 (ReichS - Gesetzbl . S . 243 ) Ö«lr“
für Saalkartoffeln.

Die landwirtschaftlichen Berufrvert
können für die in ihren Bezirken
Saalkartoffeln Richtpreise festsetzen, dm"



„aiinß der Lanbe-zentralbehörbe ober
^stimmten Behörde bedarf. Soweit
^ickastlichen BerufSvertretungen von
5; keinen Gebrauch machen, hat die
rv„ Richtpreisen durch die Landeszen-
^er die von ihr bestimmte Behörde

8 5
erlaffen die Be.

Ausführung dieser Verordnung,
wer al» Kommunalverbandund

^ „ en trallehörden
> *
«gen,

hjjten

nung

^ichaftliche Berufsvertretung im Sinne
Snj anzusehen ist. Sie können be>

an Stelle des Kommunalverbandes
*5b tritt-
iftbent de« Kriegsernährungsamt» kann

den Vorschriften dieser Verordnung

8«
Mngnis bis zu einem Jahre und mit
bi- zu zehntausend Mark oder mit einer

wird bestraft, wer der Vorschrift
zds1 zuwiderhandelt oder der Vorschrift
2m 1 zuwider Saatkartoffeln aus einem
^elband in einen anderen liefert,

der Strafe kann auf Einziehung der
uuf die sich die strafbare Handlung be-
int werden, ohne Unterschied, ob sie dem

oder nicht.
8 7

Verordnung tritt mit dem Tage der
,a in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt

,kt des Außerkrafttretens.
, den 16. August 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. Helfferich.

Bekanntmachung.
ArH. I. 59/6. 17. K. R. A..
e«d Versorgung des

mit Nadelschmttholz.
hm  31. August 1917.

stehende Bekanntmachung wird auf Er.
J<a to Königlichen Kriegsministcriums hiermit
«̂ meinen Kenntnis gebra 1t mit d.m Be-

bflfe, soweit nicht nach den allgemeinen
« jtjen höhere Strafen verwirkt sind, jede
^ stndlung nach ß 6 der Bekanntmachung

»Sicherstellung der Kriegsbedarfs in der
-hch«om 26. April 1917 (Reich»>Gesetzbl.

)bestraft*) wird. Auch kann der Betrieb
'•“i Mgewerbes gemäß der Bekanntmachung
N Haltung unzuverlässiger- Personen vom

W 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl.
!>untersagt werden.

8 i
der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
dieser Bekanntmachung wird Nadelschnitt,
»icht für den eigenen Verbrauch bestimmt
Jen, ohne Rücksicht darauf, ob e« im
hirgestcllt oder aus dem Reichsausland
ist.

8 2
verfügttttgsbeschränkttng.
>von dieser Bekanntmachung betroffene
ütholz(8 1) unterliegt beim Hersteller
hnr einer VerfügnngSbeschränkung nach
der nachstehenden Anordnungen.„ L:

Nit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
Wdftrafe bis zu zehntausend Mark wird,
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
IStrafen verwirkt find, bestraft:
| *n der Verpflichtung, die enteigneteu
»Tegwstände herauSzugeben oder sie auf
[SttlMigen des Erwerbers zu überbringen

zu versenden, zuwiderhandelt;
f unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬

wind beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
sendet, verkauft oder kauft oder ein an-

BeräußerungS- oder ErwerbSgejchäft
«er ihn abschließt;

^der der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Umstände zu verwahren und pfleglich zu
. Endeln, zuwiderhandelt,
^ den nach§ 5 erlaffenen AusführungS-
Mnnuungen zuwiderhandelt.

- 8 3
BerfügungSbef chränkung des Herstellers.

Jeder Hersteller von Nadelschnittholz darf über
7, seiner monatlichen Erzeugung an Nadelschnitt-
holz(Freiteil) frei verfügen.

Ueber die anderen*/* der monatlichen Erzeu¬
gung an Nadelschnittholz(Pflichtteil) darf nur
verfügt werden, soweit es sich um die Erzeugung
des jeweils laufenden u d des jeweils folgenden
Monat» handelt, und nur so lange, al» nicht die
für den Herstellungsart dieses Nadelfchnittholzes
zuständige Kriegsamtstelle den Pflichtteil beansprucht
hat.

Wird der Pflichtteil de» Herstellers von der
Kriegsamtstelle beansprucht, so dürfen die' /, seiner
Erzeugung nur an einen gemäß8 4 zugelaffenen
Großhändler oder an die für den Herstellungsart
de» Holze« zuständige Königliche Stellvertretende
Intendantur gemäß den vom Königlichen Kriegs¬
ministerium erlaffenen Liefervorschriftenveräußert
und geliefert werden. Diese Veräußerung und
Lieferung ist nur zulässig zu höchsten» den vom
Königlichen Krieg-Ministerium den Königlichen
Stellvertretenden Intendanturen jeweils vorgeschrie¬
benen Richtpreisen.

Die Erlaubnis zur Verfügung über den Frei-
teil kann aufgehoben werden, wenn die Lieferung
des beanspruchten Pflichtteils nicht in den Sorten
und den Mengenanteilen der Sorten erfolgt, dis
von der Königlichen Stellvertretenden Intendantur
unter Berücksichtigung der Betriebsoerhällniffede«
Herstellers vor geschrieben werden.

Ist der Pflichtteil innerhalb de» Monats feiner
Erzeugung nicht beanspruchten Pflichtteil« bei einem
Angebot an die Königliche Stellvertretende Inten¬
dantur von dieser oder bei einem Angebot an
einen zugelaffenen Großhändler sowohl von diesem
als auch von der zuständigen Königlichen Stellver¬
tretenden Intendantur abgelehnt worden, so kann
der Hersteller auch über den Pflichtteil seiner Ec-
zeugung frei verfügen.

8 4
Großhändler für Nadelschnittholz.
Die Liste der für den Ankauf des Pflichtteils

an Nadelschnittholz zugelaffenen Großhändler wird
in den amtlichen Blättern veröffentlicht werden und
liegt bei jeder Kriegsamtstelle aus.

Der zugelaffene Großhändler hat seine An.
kaufSberechtigung durch einen von der Königlichen
Stellvertretenden Intendantur auszustellenden Aus¬
weis nachzuweifen. In dem Ausweis ist die
Bestimmung enthalten, daß die Militärverwaltung
für die geschäftliche Betätigung des zugelaffenen
Großhändlers keine Gewähr übernimmt.

Als der Verkauf de» Pflichtteils im Sinne de«
§ 3 gilt nur ein solcher, bei dem der zugelassene
Großhändler und der Verkäufer über den Verkauf
Bescheinigungen nach dem von der Königlichen
Stellvertretenden Intendantur vorgeschriebenen Mus¬
ter aus auschen.

8 5
Bersügungsbeschränkung bei Einfuhr.

Wer Nadelschntttholz cuS dem RrichSauSland
einführ' , darf über 7* der jeweils eingeführten
Menge(Freiteil) frei verfügen.

Die übrigen 7s de» zur Einfuhr kommenden
Radelschnirtholz(Pflichtteil) dürfen nur an die für
die Grenzstation der Einfuhr zuständige Königliche
Stellvertretende Jniendantur gemäß den vom
Königlichen Kriegsministerium erlaffenen Liefervor-
schrikten und zu höchsten» den vom Königlichen
Kriegrministerium den Königlichen Stellvertretenden
Intendanturen jeweils vorgeschriebenen Richtpreisen
veräußert und geliefert werden.

Die Erlaubnis zur Verfügung über den Freiteil
wird davon abhängig gemacht, daß die Lieferung
der Pflichtteils in den Sorten und den Mengen-
anteillen der Sorten erfolgt, die die Königliche Stell¬
vertretende Intendantur aus dem zur Einfuhr
kommenden Nadelschnittholz bestimmt.

Hat die Königliche Stellvertretende Intendantur
den Ankauf dieser7 « abgelehnt, so darf frei über
sie verfügt werden.

8 6
Ausnahme « .

Beim Vorliegen eines wichtige< Grundes ist
die für den Herstellungsort des Nadelfchnillholzer
oder die für die Grenzstation der Einfuhr zuständige
Kriegsamtstelle befugt, von der Verpflichtung zur
Lieferung des Pflichtteils zu befreien oder in ge-
eigneten Fällen Lieferungen an Reichs oder Staat»,
behörden auf den Pflichtteil anzurechnen.

8 7
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 31. Au¬
gust 1917 in Kraft.

Frankfurt (Main), den 31. August 1917
Stellv. Generalkommando

des 18. Armeekorps.

Lokale und provinzielle  Nachrichten.
* Ufingen , 31. Aug. Artillerie-Unteroffizier

Karl Born  von hier wurde mit dem „Eisernen
Kreuz" ausgezeichnet.

* Ufingen , 31. Aug. Ein Pilzaurflug
in den Wilhelmsdorfer Wald soll unter Führung
de» Herrn Rektor Becker am Montag stattftnden;
Treffpunkt Obertor, Abmarschzeit7 *4 Uhr.

* Ufingen , 31. Aug. Pikzausstellung.
Durch die Ver. Real« und Volksschule find im
Schaufenster der Weimar'schen Buchhandlung
Pilze ausgestellt worden. Die Mehrzahl der aus¬
gestellten Arten ist eßbar. Besonders machen wir
auch auf den überaus giftigen Knollenblätterpilz
aufmerksam, der von Unkundigen mit dem Wald«
champignon verwechselt wird.

* Am 31. August 11917 ist eine Bekannt-
machung Nr. bi. I. 59/6. 17 K. R. A., be-
treffend„Versorgung de» Heeres mit Nadelschnitt,
holz" erlaffen worden. Der Wortlaut der Be¬
kanntmachung ist in der heutigen Kreisblatt-Nummer
veröffentlicht.

JU?eip.
Aufgebot.

Der von uns unterm 27. April 1911 aus-
g fertigte Hinterlegungsfcheinzu dem Lebenrver-
stcherungSscheinNr. 198601 über Mk. 800.— für
Herrn Ludwig Gutenstein in Usingen ist abhanden
gekommen. Der gegenwärtige Inhaber de«
Scheine» wird ausgesordert, sich binnen sechs
Monaten bei uns zu melden, widrigenfalls der
Schein für kraftlos erklärt und eine neue Au«°
fertigung erteilt wird.

Berlin , den 23. Juli 1917.
Viktoria zu Berlin

Allgemeine Berficherungs - Aktie « -Ge¬
sellschaft.

P . Thon.  Dr . Utech.
Generaldirektor. Generaldirektor.

Empfehle:

feint Ms in Rollen$n 85 pf
2) XDx. Xuötze.

Brennholz
Buchen u. Eichen

kauft jeden' Posten, frei Bahn geliefert.
Angebote an

F . W . Creutz,
1) Bad Homburgv d. H.

Kirch liche Anreißen.
Gottesdienst in der evangelische« Kirche:

Sonntag , den2. September 1917.
13. Sonntag nach Trinitatis.

Vormittags 10 Uhr.
Predigt: Herr Dekan Bohris.

Lieder: Nr. 28. — Nr. 187, 1—4 und 6.
Nachmittags4/,2 Uhr: Kindergottesdienst.

Lieder: Nr. 427,1- 3. Nr. 393 und 394.
»mtsvocher Herr DekanB ohriS-

Gottesdienst in der katholische« Kirche:
Sonntag , den2. September 1917.

VormittagsS'/, Uhr. — Nachmittag« 2 Uhr.

Hierzu das „Illustrierte Sonntags«
■JEpT blatt" Nr. 35 und de» Landmann«
Wochenblatt Nr. 33.

Hierzu «ine Beilage.



Ec mar fletreu bis in den Tod!

Am 22. August starb an einer sich jm Felde zugezogcnen schweren Krankheit, im
Vereinslazarett Frankfurt a. M., unser lieber Sohn, Bruder und Schwager

friedricb Maurer,
fahret im ^ uL-Krtillerie -Kegiment I2r . 3

im Alter von 22  Jahren.

Die tieftraucrndeu Hinterbliebenen:
Margarelke Maurer Mve.
Lina Maurer» Schwester.
Familie 6 g . Maurer.

Laubaek, den 31. August 1917.

ooooooooooooooooooooooooooo
O Zur Herbst«»ss«at:

SlUltrosgeii. Slllltlvehrn. Sacherste,
in Originalzuchtware und Absaateu

SMMknSMuMrnSMWsStoMlrNkll
zur Herbftaussaat und Ernte

liefert in besten Qualitäten gegen Uebersendung der Saatkarten.
Landwirtschaftliche Zentral-Darlehnskasse,

Filiale Frankfurta. M , Saatgutabteilung.
OOOOQOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOÜÜOOO

T> **
< ^ a mein Urlaub am 3 . September abgelaufen ist , und

ich niemand habe, der den Betrieb weiter führen kann, bin ich
genötigt, meine Roggen- und Gerstenmühle vorläufig stillzu¬
stellen.

Etzanermühle, den 30. August 1917.
IjEBicliaxd. KlaJa ..

*
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*
*
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Sämtlichen Speisen
kann als

Kräftigungsmittel
Murg «r Mer«
3)

deigefügt werden.
Op.  A . Ldfetze.

Friscüen Spinat
Endiviensalat

empfiehlt (2) Louis Henz . Gärtnerei.

Suche per 15. September oder früher nn

kiiiftch tüchtiges MDchrn
in gut bürgerl. Haushalt mir Fami! irnanfchluß

Frau Wilh . K stchler.
Cronberg(Ts .) , Fron Mrterstraße.2)

Nach mehrjähriger Pause ist
Keth's

trarullcll
am

Sonntag, den 2. September,
von nachmittags an

auf meinem Besitztum in der Bahn-
hosstraße ausgebaut.

Ich bitte um geneigten Zuspruch
O-gr- Ketin .-

Grosser Regulier-Kochofen
(1 Jahr gebraucht) zu verkaufen.
*) Fritz Brühl.

Tnrugemeinde Wehrheim

Nach fast 3-jähriger treuer
crsüllung fiel im Kampfe für .
Vaterland unser Mitglied ' '

heiirrich Michel
Znhsbrr des Eisernen Kreuzes
Wir verlieren in ihm ein treu

strebsame» Mitglied und werde» 1
ste>» ein ehrendes Andenken bewaĥ ,

Mekrkeim» de-, 26. August \^

Der Vorstand.

ördimtmslhmig der IM ij
Diese Woche(27 . 8. bi« 2 . 9.)

frischem Fleisch pro Kopf 125
Abgabe.

Es sind demnach5 Abschnitte der
an den Metzger abzugeben.

Verkaufsstellen find:
Metzgereien Steinmetz, Philjppi und ®m

In der Metzgerei Steinmetz komon
Wurst zur Ausgabe. m

Fleischabholungszeiten:
8- 9 Uhr Bezirk 1.

9—10 Uhr Bezirk 2.
10- 11 Uhr Bezirk 3.
11—12 Uhr Bezirk4

Ufingen. den 31. August 1917.
Städtischer

Der Magistrat.
List mann,  Bürgers

,ü  il
?(fai

Fichte« Untz- «.
örennholrvcrlla

der Königlichen Oberförsterei Kön
im Taunus.

W
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tiki

Dienstag , den 18. SeptL...„
d Js M kommen von vormittags 10 Uhr
(von 10 Uhr ab Brennholz , von 12L
ab Nutzholz ) aus der BilltalhShtD-
Königsteitt zum Verkauf:
A. Nuhhitz:

Dorn. Distr. 48 Kl . Keldberg , 38, l m
Ob. Seelborn u. Ob. Neuwatt, i e
Glaskopf : 8 FichtenstämmeI./III. fll. 1
13,08 Fstm. 2 Rm . Nutz Scheit, 2 m lg, uf'
Rm- Nutz-Knüpp., 2,5 m lg. SchlijWci
Schlossborn (Hegem. Capito), Distr.
70, 71 a 2, 72a Unt . Oeduug : 131S»
Siäm . I . Kl. mit 313.38 Fstm., 1008
II Kl. mit 1347,22 Fstm., 1385 Stl»
Kl. mit 1048,28 Fstm.. 329 Siäm.
mit 135.68 Fstm., 135 Rm- Nutz-W
-Knüppel, gemischt2 m u. 2,2 m lg. ©'
Eppenhain (Hegem. Usinger) : Dist
Eichkopf: 40 Ficht..S 'ang. II. KI. 22S
III . Kl. 60 Slang . IV . Kl. AufmoW»
«egen Erstattung der Schreibgebühren diirt
Obeiförsterei zu beziehen

8. ßtcnntrolj: saü,
45/48 KI. Keldberg u. Totalität. Fis-̂
Rm Scheit, 160 Rm. Knüppel, 128
Reiser I . Kl.. 4 m lg. Schutzdez. Sv
dorn , Distr. 69/72 Uut. Oednng:
110 Rm. Scheit, 70 Rm. Knüpv. !
Eppenhain , Distr. 94, 96 H, 1
Bord . u . Hint . Eichkopf: Eichen: 7
Knüppel. Buchen: 1 Rm Scheit.
Rm. Knüppel. 2 Rm. Reiser I. Kl.

erste

dah

wsn

Urtttfa 2 300 Zentner Gru « »̂
KlUUsl auf dem Stand . Ai "

KW" Kuh mit Kalb
zu verkaufen (2) Adolf Vach» Ge»
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